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1. Sofortmeldepflicht für Arbeitgeber gegen Schwarzarbeit 
 
Die Bundesregierung hat ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen Schwarzarbeit und illegale Be-
schäftigung vorbereitet. So wird die Meldepflicht der Arbeitgeber zur Sozialversicherung stark verän-
dert. Bisher mussten die Meldungen über neu eingestellte Arbeitnehmer mit der ersten Lohn- und Ge-
haltsabrechnung, spätestens sechs Wochen nach dem Beschäftigungsbeginn, abgegeben werden. Damit 
ist es den Kontrollbehörden vor Ort nicht möglich, Sachverhalte abschließend zu klären, wenn noch 
keine Meldung bei der Sozialversicherung vorliegt. Jetzt wird eine Sofortmeldepflicht eingeführt.  
 
Bestimmte Arbeitgeber müssen ab 1.1.2009 neu eingestellte Mitarbeiter sofort – bei ihrer Auf-
nahme – der Sozialversicherung melden. Damit soll die Behauptung erschwert werden, die Arbeit sei 
erst am Tag der Überprüfung aufgenommen worden und eine Meldung damit noch nicht erforderlich. 
Wenn eine Meldung über einen Mitarbeiter bei der Rentenversicherung nicht vorliegt, ist dies ein ein-
deutiges Verdachtsmoment für Schwarzarbeit.  
 
Betroffen sind u. a. folgende Wirtschaftsbereiche: Gaststätten und Beherbergung, Bau, Personenbe-
förderung, Transport und Logistikgewerbe, Spedition, Auf- und Abbau von Messen, Schausteller, 
Forstwirtschaft und (neu aufgenommen) die Fleischereiwirtschaft.  
 
Außerdem wird die Pflicht, Personaldokumente (Personalausweis, Pass) mitzuführen und vorzulegen, 
erheblich ausgeweitet. Sie bleibt aber auf die Branchen, in denen ein erhöhtes Risiko der Schwarzarbeit 
und illegalen Beschäftigung besteht, beschränkt. Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten auf die Mitfüh-
rungspflicht schriftlich hinzuweisen und den Hinweis in den Personalakten zu hinterlegen.  
Die Verletzung der Pflichten wird mit einem Ordnungsgeld für Arbeitgeber bis zu 1.000 Euro und 
für Arbeitnehmer bis zu 5.000  geahndet.  
 
 
2. Das Jahressteuergesetz 2009 ist seit dem 1.1.2009 in Kraft 
 
Der Bundesrat hat am 19.12.2008 dem vom Bundestag am 28.11.2008 verabschiedeten Jahressteuerge-
setz (JStG) 2009 zugestimmt. Nachfolgend sollen die wichtigsten Änderungen aufgezeigt werden.  
 

• Betriebliche Gesundheitsförderung: Leistungen bzw. Zuschüsse des Arbeitgebers zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung sind unter weiteren Voraussetzungen jährlich bis 500  je Arbeitnehmer 
steuerfrei. Darunter fallen z. B. Kurse für Rückengymnastik, zur gesunden Ernährung,  Suchtpräven-
tion, Stressbewältigung usw. Nicht darunter fällt die Übernahme der Beiträge für einen Sportverein 
oder ein Fitnessstudio. 

 

• Schulgeldzahlungen: Bei Besuch deutscher anerkannter Privatschulen ist ein Steuerabzug von 30 % 
des Schulgeldes als Sonderausgabe möglich. Künftig ist Schulgeld, das für ausländische Privatschu-
len gezahlt wird, die sich im europäischen Wirtschaftsraum befinden, auch als Sonderausgabe von 
der Steuer absetzbar. Die Schule muss zu einem Schulabschluss führen, der durch ein inländisches 
Ministerium oder die Kultusministerkonferenz anerkannt wird oder einen gleichwertigen Abschluss 
darstellt. Der Sonderausgabenabzug wurde auf einen steuerlich wirksamen Höchstbetrag von 5.000  
Euro beschränkt, was einer Leistung von 16.667  entspricht. Für deutsche Schulen im Ausland ist 
das Schulgeld wie bisher selbst dann abziehbar, wenn diese sich außerhalb des EU/EWR-Raums be-
finden. 

 Anmerkung: Diese Änderungen gelten rückwirkend ab 1.1.2008. Außerdem wird in allen noch 
nicht bestandskräftigen Steuerbescheiden früherer Jahre ein Abzug zugelassen. 

 

• Faktorverfahren: Ehepartner können ab 2010 alternativ zur Steuerklassenkombination III/V die 
neue Kombination „IV-Faktor/IV-Faktor” wählen. Damit soll eine angemessenere Lohnsteuervertei-
lung gewährleistet werden. Die Einführung des Faktorverfahrens lehnte der Bundesrat zunächst ab. 
Nach seiner Auffassung war es u. a. mit der Zielsetzung, überflüssige Steuerbürokratie abzubauen, 
nicht vereinbar. Nunmehr wurde die umstrittene und datenschutzrechtlich bedenkliche Regelung 
doch eingeführt. 

 



• Ausländische Quellensteuer: Die festgesetzte und gezahlte ausländische, der deutschen Einkom-
mensteuer entsprechende Quellensteuer ist ab 2009 auf die Abgeltungsteuer anrechenbar.  

 

• Strafverfolgungsverjährung: Eine Steuerhinterziehung verjährte auch bisher erst nach 10 Jahren. 
In manchen Fällen konnte bei Steuerhinterziehung zwar noch die Steuerfestsetzung geändert, jedoch 
der Täter nicht mehr strafrechtlich belangt werden. Die sog. Verfolgungsverjährung ist grundsätzlich 
auf 10 Jahre verlängert worden. Die Verjährungsfrist gilt jedoch nur für besonders schwere Fälle der 
Steuerhinterziehung. 

 

• Extremistische Vereine: Vereine werden ab dem 1.1.2009 nur noch dann als gemeinnützig aner-
kannt, wenn sie nach der Satzung und der tatsächlichen Geschäftsführung kein extremistisches Ge-
dankengut fördern und sich an die verfassungsmäßige Ordnung halten. Dabei kommt es neben der 
Satzung auch auf das tatsächliche Verhalten der Vereinsmitglieder an. 

 
 
3. Die wichtigsten Maßnahmen des zweiten Konjunkturpakets 
 
Mit dem zweiten Konjunkturpaket will die Bundesregierung Entlastungen für die Bürger, eine gezielte 
Wirtschaftsstärkung und damit Beschäftigungssicherung erreichen. Zusätzlich sollen Investitionen in die 
Zukunftsbereiche Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz getätigt werden. Zu den wichtigsten vorgese-
henen Maßnahmen gehören: 
 

• Einkommensteuer: Rückwirkend zum 1.1.2009 sinkt der Eingangssteuersatz von 15 % auf 14 %. 
Außerdem wird der Grundfreibetrag auf 7.834  in 2009 und 8.004  in 2010 erhöht. 

 

• Krankenkassenbeiträge: Zum 1.7.2009 wird der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung von 15,5 auf 14,9 % gesenkt. 

 

• Arbeitslosenversicherung: Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung bleibt bis Ende 2010 bei 
2,8 %. Ohne diese Regelung würde der Beitrag automatisch am 1.7.2010 auf 3 % ansteigen. 

 

• Kinderbonus: Für jedes Kind gibt es einen einmaligen Bonus in Höhe von 100 . Kindergeldemp-
fänger erhalten ihn automatisch von der Familienkasse – voraussichtlich im März/April. 

 

• Kinderregelsatz: Die Regelsätze für 6- bis 13-jährige Kinder von Hartz-IV-Empfängern werden mit 
Wirkung ab 1.7.2009 auf 70 % erhöht. 

 

• Stärkung der Pkw-Nachfrage: Zur Ankurbelung des Neuwagenverkaufs erhalten alle, die einen 
mindestens neun Jahre alten Pkw verschrotten und einen Neuwagen oder Jahreswagen kaufen, unter 
weiteren Voraussetzungen eine Umweltprämie in Höhe von 2.500 . Diese sog. Abwrackprämie soll 
für Zulassungen bis zum 31.12.2009 gewährt werden. 

 

• Kfz-Steuer: Die Kfz-Steuer wird zum 1.7.2009 auf einen schadstoff- und hubraumorientierten Tarif 
umgestellt. 

 

• Kurzarbeit: Künftig übernimmt die Bundesagentur für Arbeit für die Arbeitgeber die Hälfte der auf 
Kurzarbeit entfallenden Sozialbeiträge. Nutzt ein Arbeitnehmer die Kurzarbeit zur Weiterbildung, 
übernimmt die Bundesagentur die Sozialbeiträge komplett. Zudem wird die Beantragung von Kurz-
arbeitergeld vereinfacht. 

 
 
4. Voraussetzungen für den Erhalt der Abwrackprämie beim Pkw 
 
Das Bundeskabinett hat am 14.1.2009 eine Umweltprämie (sog. „Abwrackprämie“) von 2.500  be-
schlossen, die gezahlt wird, wenn ein Altfahrzeug verschrottet und ein neuer Wagen gekauft oder gele-
ast wird. Folgende Eckpunkte wurden bekannt gegeben: 
 

• Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel in Höhe von 1,5 Milliarden  stellen die Obergrenze dar. 
Die Mittelverteilung erfolgt nach der Reihenfolge der Antragseingänge.  



• Stichtag ist der 14.1.2009 für Kauf und Zulassung des Neuwagens bzw. Jahreswagens. Die Laufzeit 
endet am 31.12.2009. 

• Zum Begünstigtenkreis gehören natürliche Personen, die zuletzt das Altfahrzeug über die Dauer von 
mindestens einem Jahr auf ihren Namen in Deutschland zugelassen hatten. Entscheidend ist die Per-
sonenidentität zwischen Altfahrzeughalter und dem Zulasser des Pkw. 

• Die Förderung betrieblicher Fahrzeuge ist von der Maßnahme nicht erfasst. 

• Bei dem Altfahrzeug muss es sich um einen mindestens 9 Jahre alten Pkw handeln, d. h. die Erstzu-
lassung des Fahrzeugs muss vor dem 14. Januar 2000 stattgefunden haben.  

• Das Neufahrzeug muss zum ersten Mal und in Deutschland zugelassen werden und mindestens die 
Euro-4-Norm erfüllen. 

• Als Jahreswagen gilt ein Pkw, der längstens ein Jahr auf einen in Deutschland niedergelassenen Kfz-
Händler oder Kfz-Hersteller zugelassen war.  

• Die Verschrottung ist durch einen Verwertungsnachweis im Zeitraum vom 14.1.2009 bis 31.12.2009 
durch einen anerkannten Demontagebetrieb nachzuweisen.  

• Zu den erforderlichen Dokumenten gehören das Original des Verschrottungsnachweises des Demon-
tagebetriebs und der Nachweis der Zulassung des Alt- und des Neufahrzeugs auf den Antragsteller. 

• Antragsberechtigter ist der Erwerber des Neufahrzeugs. Dieser kann mit der Beantragung auch den 
Händler beauftragen. Der Antrag wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bearbei-
tet und beschieden und kann im Internet unter www.bafa.de heruntergeladen werden.  

 
 
5. Verbesserte Abschreibungsbedingungen durch das erste Konjunkturprogramm 
 
Der Bundesrat hatte bereits am 5.12.2008 dem Maßnahmenpaket der Bundesregierung zugestimmt, das 
der raschen Überwindung der Konjunkturschwäche und der Sicherung von Arbeitsplätzen dienen soll. 
Dazu wurden auch verschiedene Regelungen vorgesehen, die Unternehmen Vorteile verschaffen. Die 
meisten sind für die nächsten zwei Jahre vorgesehen und fördern insbesondere Investitionen. Zu den 
interessantesten gehören die verbesserten Abschreibungsbedingungen: 
 

• Degressive Abschreibung: Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird die degres-
sive Abschreibung in Höhe von (höchstens) 25 % (früher 30 %) wieder eingeführt. Sie kann für 
Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden, die ab dem 1.1.2009 angeschafft oder hergestellt 
werden und ist auf zwei Jahre befristet. Für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2010 angeschafft 
werden, kann nach derzeitiger Gesetzeslage nur noch die lineare Abschreibung beansprucht werden.  

 

• Der Vorteil: Die höheren Abschreibungsbeträge verringern den zu versteuernden Gewinn stärker als 
bei der linearen Abschreibung. Investitionen lohnen sich also ab 1.1.2009 i. d. R. besonders, weil vor 
allem im ersten Jahr der Anschaffung das Betriebsergebnis mit weniger Steuern belastet wird. In der 
Praxis gilt es jedoch von Fall zu Fall zu prüfen, wann und ob die Auswirkung der degressiven Ab-
schreibung von Vorteil ist.  

 

• Sonderabschreibung: Kleine und mittlere Unternehmen profitieren neben der degressiven Ab-
schreibung auch von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Die für die Inanspruchnahme der 
Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen wurden bei Bilanzierenden auf 335.000   
bzw. 175.000  bei Betrieben der Land und Forstwirtschaft für die Jahre 2009 und 2010 angehoben. 
Die Gewinngrenzen bei Einnahme-Überschuss-Rechnern erhöhte der Gesetzgeber auf 200.000 . 
Durch die Anhebung der Grenzen kommen mehr Unternehmen in den Genuss der Sonderabschrei-
bung. 

 

• Der Vorteil: Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie zum Beispiel Maschinen angeschafft, können 
insgesamt neben der degressiven Abschreibung in Höhe von bis zu 25 % im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zusätzlich Sonderabschreibungen in 
Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen werden. Ein Unternehmer kann also im 
ersten Jahr der Anschaffung bis zu 45 Prozent als Betriebsausgabe gewinnmindernd geltend machen. 
Er kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderabschreibung beanspruchen will 
und damit die Höhe des Gewinns steuern. 

 



• Weiterer Vorteil: Von der Anhebung der Betriebsvermögensgrenzen ist auch die Inanspruchnahme 
des Investitionsabzugsbetrags betroffen. Er ermöglicht die Vorverlagerung von Abschreibungspoten-
zial in ein Wirtschaftsjahr vor Anschaffung oder Herstellung eines begünstigten Wirtschaftsguts; er 
führt im Ergebnis zu einer Steuerstundung. Danach können Steuerpflichtige – unter weiteren Vor-
aussetzungen wie z. B. der ausschließlichen oder fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung – für 
neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaffen oder 
herstellen wollen, bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten außerbi-
lanziell gewinnmindernd abziehen.  

 
Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2010 eine Maschine im Wert von netto 
50.000  anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2009 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % 
(= 20.000 ) der Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinnmin-
dernd auswirkt.  
Der Unternehmer kann die Bemessungsgrundlage für die weiteren Abschreibungen und Sonderab-
schreibungen auf 30.000  vermindern, um die erforderliche außerbilanzielle Hinzurechnung auszuglei-
chen. Schafft er nunmehr im Januar des Jahres 2010 die Maschine an, kann er eine Sonderabschreibung 
in Höhe von 20 % (= 6.000 ) und eine degressive Abschreibung in Höhe von 25 % (= 7.500 ), insge-
samt also in Höhe von 13.500 , gewinnmindernd ansetzen. 
 
Anmerkung: Überschreitet der Unternehmer im Jahr 2008 die alten Grenzen (Betriebsvermögen 
235.000 , Land- und Forstwirtschaft 125.000  bzw. den Gewinn in Höhe von 100.000  bei Gewinn-
ermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG) nicht, kann er den Investitionsabzugsbetrag bereits für das Jahr 2008 
und die Sonder- und degressive Abschreibung im Jahr 2009 in Anspruch nehmen, sofern er die Maschi-
ne schon im Jahr 2009 anschafft. 
 
 
6. Steuervorteil für Handwerkerleistungen ab 1.1.2009 verdoppelt 
 
Seit dem 1.1. 2009 sind Aufwendungen für Handwerksleistungen (Renovierungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen) besser von der Steuer absetzbar. Der bisherige Steuerbonus von bis zu 600  
pro Jahr wird auf 1.200  verdoppelt. Das heißt von 6.000 Euro Arbeitskosten können 20 %, also 1.200 

, direkt von der Steuer abgezogen werden. Sind die Arbeitskosten höher, bleibt es bei den 1.200 . 
 
Beispiel: Ein Steuerpflichtiger lässt sein Badezimmer renovieren. Die Rechnung des Handwerkers be-
trägt 15.000  zuzüglich Mehrwertsteuer. Davon belaufen sich die Materialkosten auf 7.500  und die 
Arbeitskosten auf 7.500 . Der Steuerpflichtige kann 20 % von (7.500  + 1.425  MwSt. =) 8.925 , 
also 1.785 , höchstens jedoch 1.200  in der Steuererklärung mit der festgesetzten Einkommensteuer 
verrechnen. 
 
Die Regelung zur höheren Förderung der Handwerkerleistung soll zwei Jahre nach Inkrafttreten dersel-
ben erneut geprüft werden. Wer nicht an eine Weitergeltung der erhöhten Absetzbarkeit von Handwer-
kerleistungen nach diesen zwei Jahren glaubt, sollte seine Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen innerhalb dieser Zeit durchführen, sofern nötig und möglich. 
 
Anmerkung: Die Steuerermäßigung setzt zwingend den Nachweis der Aufwendungen durch das Vor-
handensein einer Rechnung und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der haushaltsnahen Dienst-
leistung durch Beleg des Bankinstituts voraus; auch wenn die Rechnung nicht mehr mit der Einkom-
mensteuererklärung abgegeben werden muss. Barzahlungen werden nicht anerkannt! 
Zum leichteren Nachweis des Arbeitslohns empfiehlt sich, bereits in der Handwerkerrechnung eine 
Auflistung von Material und Lohn wie folgt zu definieren: „Im Rechnungsbetrag in Höhe von ... sind 
Lohnkosten in Höhe von ... brutto enthalten.“ 
 
 
7. Bessere Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen ab dem 1.1.2009 
 



Wer Ausgaben für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder Dienstleistungen wie Kinderbetreu-
ung oder Pflegeleistungen hat, der bekommt dafür Steuerermäßigungen. Die Förderung wird ab 
1.1.2009 auf einheitlich 20 % der Aufwendungen ausgeweitet, die Höchstgrenze liegt bei 4.000  pro 
Jahr. Diese Förderung gilt auch für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse. 
 
Beispiele: Der gut verdienende Steuerpflichtige A hat wenig Freizeit und beabsichtigt deshalb zum 
1.4.2009 eine Haushaltshilfe einzustellen. Ihr Aufgabengebiet soll die Reinigung der Wohnung, Kochen 
und Gartenarbeiten umfassen. Die Lohnkosten (Bruttolohn und Beiträge zur Sozialversicherung) wer-
den voraussichtlich 1.500  monatlich betragen (insgesamt für 2009 also 13.500 ).  
 
Das Kind des A wird von einem Au-pair betreut, das auch leichte Hausarbeiten erledigt. Die Kosten für 
das  Au-pair betragen 400  monatlich. Die Aufteilung des Entgelts auf die Kinderbetreuung und Haus-
arbeiten wurde nicht vertraglich festgelegt. Entsprechend können 50 % der Aufwendungen, also 
2.400 , ggf. als Kinderbetreuungskosten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt wer-
den. Für die übrigen 50 % der Aufwendungen (insgesamt für 2009 2.400 ) kann eine Steuerermäßi-
gung für haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.  
 
Mit der Pflege und Betreuung seines pflegebedürftigen Vaters beauftragt A eine selbstständige Pflege-
kraft. Die Ausgaben dafür betragen 1.000  monatlich (insgesamt für 2009 12.000 ).  
 
Für 2009 rechnet der Steuerpflichtige somit mit förderungsfähigen Ausgaben i. H. v. insgesamt 
27.900  (13.500  + 2.400  + 12.000 ). A kann Aufwendungen in Höhe von 4.000  von seiner Ein-
kommensteuer abziehen (20 % von 27.900  = 5.580 , aber höchstens 4.000 ). 
 
 
8. Neue Reisekostenvergütungen bei Auswärtstätigkeiten im Ausland 

ab dem 1.1.2009  
 
Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 17.12.2008 die neuen Pauschbeträge für Verpfle-
gungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich oder betrieblich veranlasste Auslands-
reisen ab dem 1.1.2009 bekannt gemacht. Bei Reisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der 
Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit erreicht hat.   
 
Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland ist der Pauschbetrag des letz-
ten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend. Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist 
der für Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete 
eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend. Die Pauschbeträge für Über-
nachtungskosten sind nur in den Fällen der Arbeitgebererstattung anwendbar, für den Werbungskos-
tenabzug sind die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend. Die Pauschbeträge gelten ent-
sprechend für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsführungen im Ausland. Sie können 
im Internet auf der Homepage des Bundesfinanzministeriums http://www.bundesfinanzministerium.de 
und dort unter BMF-Schreiben abgerufen werden. 
 
 
9. Keine Anwendung der 1-%-Regelung für Privatnutzung sog. Werkstattwagen 
 
Die unentgeltliche bzw. verbilligte Überlassung eines Kraftfahrzeugs durch den Arbeitgeber an den 
Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung führt regelmäßig zu Arbeitslohn. Die Privatnutzung des Dienst-
wagens ist für jeden Kalendermonat mit 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulas-
sung zzgl. der Kosten für Sonderausstattungen einschließlich der Umsatzsteuer anzusetzen (sog. 1-%-
Regelung). 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jedoch mit Urteil vom 18.12.2008 entschieden, dass von der sog. 1-%-
Regelung solche Fahrzeuge auszunehmen sind, die nach ihrer objektiven Beschaffenheit und Einrich-
tung für private Zwecke nicht geeignet sind. 
 



Im Streitfall war dem Arbeitnehmer eines Unternehmens für Heizungs- und Sanitärbedarf ein zweisitzi-
ger Kastenwagen (Werkstattwagen) überlassen worden, dessen fensterloser Aufbau mit Materialschrän-
ken und -fächern sowie Werkzeug ausgestattet und mit einer auffälligen Beschriftung versehen war. 
Nach Auffassung des BFH machen Bauart und Ausstattung des Fahrzeugs deutlich, dass ein solcher 
Wagen typischerweise nicht für private Zwecke eingesetzt wird.  
 
 
10. Überlassung von Dienstwagen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
 
Wird der geldwerte Vorteil aus der privaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs zu privaten 
Fahrten typisierend nach der 1-%-Regelung besteuert, so ist der geldwerte Vorteil um monatlich 0,03 % 
des Listenpreises für jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu erhöhen, 
wenn das Kraftfahrzeug auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt werden kann.  
 
Der Bundesfinanzhof vertritt in seinen Urteilen vom 4.4.2008 die Auffassung, dass der Zuschlag 
zum geldwerten Vorteil um monatlich 0,03 % des Listenpreises für jeden Kilometer der Entfer-
nung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nur zur Anwendung kommt, wenn der Arbeitnehmer 
den Dienstwagen tatsächlich für diese Fahrten nutzt. Wird der Dienstwagen nur auf einer Teilstrecke 
eingesetzt, beschränkt sich der Zuschlag auf diese Teilstrecke. Wird der Dienstwagen einmal wöchent-
lich für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt, so hängt der Zuschlag von der Anzahl der 
tatsächlich durchgeführten Fahrten ab. Zur Ermittlung des Zuschlags sei eine Einzelbewertung der Fahr-
ten mit 0,002 % des Listenpreises je Entfernungskilometer vorzunehmen. 
 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die Urteile mit Schreiben vom 23.10.2008 mit einem sog. 
Nichtanwendungserlass belegt. Nach seiner Auffassung ist der Umfang der tatsächlichen Nutzung 
eines betrieblichen Kraftfahrzeugs für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte unerheblich. Laut 
BMF kommt ein Nutzungswert auf der Grundlage der Entfernung, die mit dem Kraftfahrzeug tatsäch-
lich zurückgelegt worden ist, nur dann in Betracht, wenn das Kraftfahrzeug vom Arbeitgeber aus-
schließlich für diese Teilstrecke zur Verfügung gestellt worden ist. Der Arbeitgeber hat die Einhaltung 
seines Verbots zu überwachen. Aus Billigkeitsgründen kann der pauschale Nutzungswert auf der 
Grundlage der Entfernung, die mit dem Kraftfahrzeug tatsächlich zurückgelegt worden ist, ermittelt 
werden, wenn für die restliche Teilstrecke z. B. eine auf den Arbeitnehmer ausgestellte Jahres-
Bahnfahrkarte vorgelegt wird. 
 
 
11. Leistungsbeschreibung in der Rechnung muss für den Vorsteuerabzug 

eindeutig und nachprüfbar sein! 
 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug zugelassen wird, muss sie strenge Anforderungen erfüllen. 
Ein wichtiger Parameter ist die Leistungsbeschreibung in der Rechnung. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
hat mit Urteil vom 8.10.2008 dazu entschieden, dass die Beschreibung „für technische Beratung und 
Kontrolle im Jahr 1996“ in einer Rechnung nicht ausreicht, die Leistung zu identifizieren, wenn diese 
sich weder aus den weiteren Angaben in der Rechnung noch aus in Bezug genommenen Geschäftsunter-
lagen weiter konkretisieren lässt. Diese Rechnungen berechtigen nicht zum Vorsteuerabzug! 
 

Das Abrechnungspapier muss Angaben enthalten, welche die eindeutige Identifizierung der abge-
rechneten Leistung ermöglichen. Der Aufwand zur Identifizierung der Leistung muss dahingehend 
begrenzt sein, dass die Rechnungsangaben eine leicht nachprüfbare Feststellung der Leistung ermögli-
chen, über die abgerechnet worden ist. 
 

Diesen Anforderungen genügt nach Auffassung des BFH nicht die nichtssagende Formulierung über 
„technische Beratung und technische Kontrolle im Jahr 1996“. Das Attribut „technisch“ bezeichne eine 
unbestimmte Vielzahl unterschiedlicher Leistungen. Ferner ist eine hinreichende Konkretisierung in 
zeitlicher Hinsicht nicht möglich, weil in der Rechnung für das gesamte Kalenderjahr 1996 abgerechnet 
wurde.  
 
 



12. Haftung des Geschäftsführers für Steuerausfälle auch in der Krise der GmbH 
 
Der Geschäftsführer einer GmbH muss persönlich für die Abführung der Lohnsteuer auch bei Insol-
venzreife der GmbH einstehen. Das stellte der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteil vom 23.9.2008 
fest. Das Urteil bedeutet eine Fortentwicklung der bisherigen BFH-Rechtsprechung in Anlehnung an die 
neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), nach der sich aus der Abführung der Lohnsteu-
er keine Haftung des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft ergibt. 
 
Für Gesellschaften in der wirtschaftlichen Krise stellt die Abführung der von ihren Arbeitnehmern ein-
behaltenen Lohnsteuer an das Finanzamt (FA) häufig ein existenzielles Problem dar. Zwar wird von 
einem Geschäftsführer erwartet, dass er den Lohnanteil, der auf die Steuer entfällt, bis zum nächsten 
Fälligkeitszeitpunkt bereithält und dann abführt. In der Praxis aber gerät diese Steuerzahlung im Zuge 
sich verschärfender Liquiditätsengpässe häufig gegenüber den zum Überleben des Betriebes vermeint-
lich vordringlichen Zahlungen ins Hintertreffen. Der Geschäftsführer gerät mit einer solchen Taktik 
allerdings in die Gefahr, vom FA für die beim Unternehmen nicht mehr realisierbare Steuer in Haftung 
genommen zu werden. Voraussetzung für die Haftung des Geschäftsführers ist allerdings, dass ihm die 
Verletzung seiner Pflicht zur pünktlichen Lohnsteuerabführung zum Vorwurf gemacht werden kann.  
 
In dem Urteil vom 23.9.2008 hatte der BFH darüber zu befinden, ob einem Geschäftsführer der Vorwurf 
grober Fahrlässigkeit gemacht werden kann, der in einer plötzlichen, unvorhersehbaren Krise seiner 
GmbH am Fälligkeitstag der Lohnsteuer die dafür noch ausreichenden Mittel nicht an das FA abführt, 
sondern in der Annahme, damit der Steuerzahlung enthoben zu sein, beim Amtsgericht Antrag auf Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens stellt. 
Die Botschaft des BFH ist eindeutig: Solange und soweit liquide Mittel zur Lohnsteuerzahlung vor-
handen sind, muss der Geschäftsführer abführen. Erst die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
bzw. die Bestellung eines Insolvenzverwalters enthebt ihn dieser Pflicht. 
 
 
13. Steuerbürokratieabbaugesetz soll Vereinfachung bringen 
 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung und Entbürokratisierung des Steuerverfahrens – dem der Bundesrat 
am 19.12.2008 zustimmte und das zum 1.1.2009 in Kraft trat – will die Bundesregierung den Abbau 
bürokratischer Lasten sowie Verfahrenserleichterungen bei der Steuererhebung erreichen. Mit dem 
Vorhaben sollen u. a. papierbasierte Verfahrensabläufe durch elektronische Kommunikation ersetzt 
werden. Dafür sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 

• Anhebung der Werte für die monatlich abzugebenden Umsatzsteuer-Voranmeldungen und 
Lohnsteuer-Anmeldungen. Die Grenzen für die Abgabe von monatlichen Umsatzsteuervoranmel-
dungen steigen ab dem 1.1.2009 von 6.136 auf 7.500  und für die Abgabe von vierteljährlichen 
Meldungen von 512 auf 1.000 . Die Schwellenwerte für monatliche Lohnsteueranmeldungen erhö-
hen sich von 3.000 auf 4.000  und für vierteljährliche Anmeldungen von 800 auf 1.000 . 

 

• Elektronische Übermittlung von Steuererklärungen der Unternehmen (Umsatzsteuer-, Gewerbe-
steuer-, Körperschaftsteuer- bzw.  Feststellungserklärung) ab dem Veranlagungszeitraum 2011. Da-
von betroffen sind auch die Anlage EÜR bzw. ein Antrag auf Dauerfristverlängerung. In Härtefällen 
werden Ausnahmen zugelassen und Steuererklärungen auf Papier akzeptiert.  

 

• Elektronische Übermittlung der jährlichen Einkommensteuererklärung ab 2011 – aber nur, wenn 
Gewinneinkünfte (Land- und Forstwirte, Gewerbetreibende, Selbstständige und Freiberufler) erzielt 
werden. Im Übrigen kann auch hierzu die Härtefallregelung greifen. 

 

• Standardisierte und elektronische Übermittlung der Inhalte der Steuerbilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2010 beginnen. Auch hier können die 
Finanzbehörden auf Antrag von einer elektronischen Übermittlung absehen. Dies kann insbesondere 
bei Kleinstbetrieben der Fall sein, denen nicht zugemutet wird, die technischen Voraussetzungen für 
eine elektronische Übermittlung zu schaffen.  

 



• Es wird die Möglichkeit geschaffen, bestimmte Belege wie z. B. eine Zuwendungsbestätigung für 
Spenden auf elektronischem Wege zu übermitteln. Der Spender kann dies beantragen. Die Daten 
müssen dann aber bis zum 28.2. des Folgejahrs beim Finanzamt eingegangen sein. Entsprechendes 
gilt für die Bescheinigung der vermögenswirksamen Leistungen (Anlage VL).  

 

• Die Verpflichtung, anlässlich der Aufnahme der beruflichen und gewerblichen Tätigkeit Auskunft 
über steuerrelevante rechtliche und tatsächliche Verhältnisse zu geben, soll künftig auf elektroni-
schem Wege erfüllt werden. 

 
Außerdem wurden weitere Vorschläge zur gezielten Vereinfachung umgesetzt, wie z. B. die Möglich-
keit, Lohnsteueraußenprüfungen von Finanzverwaltung und Prüfung durch die Rentenversicherungs-
träger zeitgleich durchzuführen. 
 
 
14. Grundsatzentscheidung zur Strafhöhe bei Steuerhinterziehung 
 
Das Landgericht Landshut hatte einen Bauunternehmer, der als Subunternehmer tätig war, wegen Steu-
erhinterziehung und Beitragshinterziehung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und elf Mona-
ten ohne Bewährung verurteilt. Dagegen hatte der Unternehmer Revision eingelegt und insbesondere 
die Strafzumessung gerügt. Der Verurteilung liegt zugrunde, dass der Unternehmer seine Arbeitnehmer 
„schwarz“ beschäftigte und demzufolge weder Lohnsteuern noch Sozialabgaben abführte. Er gab auch 
keine Umsatzsteuererklärungen ab. Zudem unterstützte er die Umsatzsteuerhinterziehung seiner Auf-
traggeber durch die Beschaffung von Scheinrechnungen, damit diese die an den Unternehmer geleiste-
ten Zahlungen als Betriebsausgaben ansetzen und einen Vorsteuerabzug geltend machen konnten. Der 
dadurch bewirkte Steuerschaden und die vorenthaltenen Sozialversicherungsbeiträge betrugen jeweils 
insgesamt fast 1 Mio. . Der Bundesgerichtshof hat die Revision verworfen und dabei zu zwei Fragen 
grundsätzliche Ausführungen gemacht:  
 
1. Bei einer Steuerhinterziehung ist die Höhe des Hinterziehungsbetrags von besonderem Gewicht. Der 

Steuerschaden bestimmt daher auch maßgeblich die Höhe der Strafe. Bei einer Hinterziehung in 
„großem Ausmaß“ ist in der Regel nur eine Freiheitsstrafe, und zwar von sechs Monaten bis zu 
zehn Jahren, angedroht. Der BGH hat ausgeführt, dass ein großes Ausmaß dann vorliegt, wenn der 
Steuerschaden über 50.000  liegt. Das bedeutet, dass jedenfalls bei einem sechsstelligen Hinterzie-
hungsbetrag die Verhängung einer Geldstrafe nur bei Vorliegen von gewichtigen Milderungsgründen 
noch schuldangemessen sein wird. Bei Hinterziehungsbeträgen in Millionenhöhe kommt eine Frei-
heitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird, nur bei Vorliegen besonders gewichtiger Milde-
rungsgründe noch in Betracht. Bei der letztgenannten Fallgestaltung (Millionenbetrag) wird auch ei-
ne Erledigung im Strafbefehlsverfahren regelmäßig nicht geeignet erscheinen, da hier nur eine Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird, verhängt werden 
kann.  

 
2. Die Berechnung der Höhe der Beitragshinterziehung bei Schwarzarbeit richtet sich nach der neuen 

gesetzlichen Vorgabe. Danach gilt die Zahlung des Schwarzlohns – für die Berechnung der Sozial-
versicherungsbeiträge – nicht mehr wie bisher als Bruttolohnabrede, sondern als Nettolohnabrede. 
Das ausbezahlte Arbeitsentgelt ist zu einem Bruttolohn hochzurechnen. Entsprechend fällt der Hin-
terziehungsbetrag höher aus als bei Annahme einer Bruttolohnabrede.  

 
 
15. Arbeitgeber zur elektronischen Übermittlung von Steuerdaten verpflichtet 
 
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf und eine schnelle Bearbeitung aller Steuerdaten zu ermögli-
chen, wurden Arbeitgeber und Unternehmer bereits ab 2005 – mit Ausnahmen – gesetzlich zur elektro-
nischen Übermittlung der Daten der Lohnsteuerbescheinigungen, Lohnsteuer-Anmeldungen und Um-
satzsteuer-Voranmeldungen verpflichtet. Bislang hat die Finanzverwaltung im Einzelfall Ausnahmen 
ermöglicht. 
 



• Lohnsteuerbescheinigung nur noch elektronisch: Die Lohnsteuerbescheinigungen von Arbeits-
löhnen der Arbeitnehmer sind ab sofort von allen Arbeitgebern bis spätestens 28. Februar des Fol-
gejahres elektronisch zu übermitteln. Dies gilt auch für Arbeitgeber, die bisher die Lohnsteuerkarte 
manuell ausgefüllt haben. Ausgenommen sind nur noch Arbeitgeber, die ausschließlich Arbeitneh-
mer im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung mit pauschalversteuertem Arbeitslohn im Privat-
haushalt beschäftigen (sogenannte Minijobber) und nicht über eine maschinelle Lohnabrechnung 
verfügen. Nur dieser Personenkreis kann auch weiterhin die Lohnsteuerkarte manuell ausfüllen.  

• Kapitalertragsteuer-Anmeldung für Arbeitgeber ebenfalls nur noch elektronisch: Auch die 
Anmeldung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer ist ab dem 1.1.2009 laut Einkommensteuergesetz 
grundsätzlich nur noch auf elektronischem Wege möglich.  

• Datenübermittlung nur noch mit Authentifizierung: Die Lohnsteuerbescheinigung sowie die 
Kapitalertragsteuer-Anmeldung müssen ab 2009 mithilfe einer sogenannten Sicherheitsauthentifizie-
rung übermittelt werden. Hierzu ist eine einmalige Registrierung im ElsterOnline-Portal unter 
www.elsteronline.de/eportal erforderlich. Mit dem Internetportal ElsterOnline stellt die Finanzver-
waltung den Arbeitgebern kostenlose Programme und einen schnellen Weg zur Übermittlung ihrer 
Steuerdaten zur Verfügung.  

 
Eine Registrierung sollte möglichst bald stattfinden, um Engpässen aus dem Weg zu gehen und 
rechtzeitig auf die neue Übermittlungsart vorbereitet zu sein.  
 
 
16. Steuerbegünstigte Betriebsveräußerung auch bei anschließendem Tätigwerden des 

Veräußerers für den Erwerber 
 
Bei der Veräußerung eines Betriebes können Steuerpflichtige unter weiteren Voraussetzungen für den 
Veräußerungsgewinn Steuervorteile nutzen. So kann ein Veräußerer, der das 55. Lebensjahr vollendet 
hat oder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig ist, neben einer Tarifermäßi-
gung einen Freibetrag von 45.000 Euro in Anspruch nehmen. Diese Vorteile werden – auf Antrag – nur 
einmal im Leben gewährt.  
Der Freibetrag ermäßigt sich um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn 136.000 Euro übersteigt. 
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskos-
ten den Buchwert des Betriebsvermögens übersteigt.  
 

 Beispiel: Wird beim Verkauf eines Betriebes ein Veräußerungsgewinn von 150.000 Euro erzielt, 
reduziert sich der Freibetrag um (150.000 Euro ./. 136.000 Euro =) 14.000 Euro. Es verbleibt also 
ein Freibetrag in Höhe von (45.000 Euro ./. 14.000 Euro =) 31.000 Euro. 

 

Die Veräußerung eines Gewerbebetriebes setzt voraus, dass das wirtschaftliche Eigentum an allen 
wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang auf einen Erwerber übertragen wird. 
Gleichzeitig muss die bisher in diesem Betrieb entfaltete gewerbliche Tätigkeit enden. 
 
Mit Urteil vom 17.7.2008 hat der Bundesfinanzhof (BFH) nunmehr entschieden, dass eine (steuerbe-
günstigte) Veräußerung auch dann vorliegen kann, wenn der Übertragende als selbstständiger Unter-
nehmer nach der Veräußerung des Betriebes für den Erwerber tätig wird. Nach seiner Auffassung ist der 
Veräußerungsgewinn begünstigt, wenn der Steuerpflichtige seine bisherige gewerbliche Tätigkeit voll-
ständig eingestellt und sich eine neue Einkunftsquelle erschlossen hat – auch wenn diese in dem glei-
chen Unternehmen liegt. 
 
 
17. Unternehmergesellschaft ist keine eigene Rechtsform 
 
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts (MoMiG) zum 1.11.2008 
kann nun eine haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft (sog. Mini-GmbH) gegründet werden. Die 
Bundesregierung bezog zur Umsetzung des MoMiG in einer Presseerklärung zu einigen Punkten klä-
rend Stellung. 
 



• Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) ist keine eigene Rechtsform, sondern eine 
besondere Variante der GmbH. Sonderbestimmungen für die Unternehmergesellschaft (haftungs-
beschränkt) gelten u. a. für die Stammkapitalhöhe und den Anmeldezeitpunkt. Im Übrigen findet das 
allgemeine GmbH-Recht Anwendung. Hinsichtlich der Beteiligung an einer Unternehmergesell-
schaft (haftungsbeschränkt) oder der Beteiligung einer Unternehmergesellschaft (haftungs-
beschränkt) an einer anderen Gesellschaft gelten keine Besonderheiten. 

 
• Das Musterprotokoll ist für Standardgründungen als Anlage dem GmbH-Gesetz angefügt. Es han-

delt sich um einen vorgegebenen Lückentext, in welchen die konkreten Angaben eingesetzt werden 
müssen. Da das Musterprotokoll aus sich heraus eigentlich verständlich ist und zudem notariell be-
urkundet werden muss, also der Beratungspflicht des Notars unterliegt, bedarf es keiner weiteren Ar-
beitshilfen. Für die Beurkundung des Musterprotokolls und die Anmeldung der Gesellschaft zum 
Handelsregister fallen Kosten an. Der Geschäftswert richtet sich nach der Höhe des konkreten 
Stammkapitals. 

 
• Die Bezeichnung der Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) ist klar geregelt. Sie muss in der 

Firma anstelle des Rechtsformzusatzes „GmbH“ die Bezeichnung „Unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt)“ oder „UG (haftungsbeschränkt)“ führen. 

 
• Diese sog. „Mini-GmbH“ darf ihre Gewinne aber nicht voll ausschütten, sondern muss jährlich 
25 % des Jahresüberschusses in eine Rücklage einstellen, bis das volle Haftungskapital der GmbH er-
reicht ist. Diese besonderen Verpflichtungen gelten nicht mehr, wenn die Gesellschaft ihr Stammkapital 
im Wege einer Kapitalerhöhung (aus Gesellschaftsmitteln oder gegen Einlagen) auf mindestens 25.000 

 erhöht hat. Der Gesellschaft steht es frei, dann umzufirmieren oder die besondere Bezeichnung als 
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) beizubehalten. 
 

 
18. Eintrittspflicht des Rechtsschutzversicherers bei Kündigungsandrohung 

des Arbeitgebers 
 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall teilte der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer mit, 
dass aufgrund eines „Restrukturierungsprogrammes“ und „der damit verbundenen Stellenreduzierung“ 
beabsichtigt sei, ihm zu kündigen, falls er nicht einen ihm angebotenen Aufhebungsvertrag annehme. 
Die vom Arbeitnehmer daraufhin beauftragten Rechtsanwälte wandten sich gegen das Vorgehen seines 
Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer verlangte nun von seiner Rechtsschutzversicherung die Erstattung von 
Rechtsanwaltsgebühren, da u. a. auch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen 
versichert ist. Eine Kostenübernahme lehnte die Versicherung jedoch ab. Sie ist der Auffassung, dass 
ein Versicherungsfall nicht eingetreten sei, da noch kein Rechtsverstoß vorliege. Das bloße Inaus-
sichtstellen einer Kündigung begründe als reine Absichtserklärung noch keine Veränderung der Rechts-
position des Arbeitnehmers. Dementsprechend stünde ihm auch ein Rechtsbehelf dagegen nicht zur 
Verfügung. Dies sei allein bei einer unberechtigt erklärten Kündigung möglich. Das Aufhebungsange-
bot habe sich im Rahmen der Privatautonomie bewegt.  
Nach Auffassung der Richter liegt ein Rechtsverstoß schon in der Kündigungsandrohung selbst. Bei der 
Erklärung des Arbeitgebers, seine Beschäftigungspflicht nicht mehr erfüllen zu wollen, handelt es sich 
um eine Rechtsschutz auslösende Pflichtverletzung, unabhängig davon, ob die in Aussicht gestellte 
Kündigung rechtmäßig sei. Die Rechtsposition des Arbeitnehmers sei bereits mit der Kündigungsandro-
hung beeinträchtigt und ihr Ausspruch nur noch eine rein formale Umsetzung. 
 
 
19. Keine Sozialversicherungspflicht eines Geschäftsführers ohne Kapitalbeteiligung 
 
Nach einem Urteil des Landessozialgerichts Bremen ist der Fremdgeschäftsführer einer GmbH nicht 
zwangsweise versicherungspflichtig in der Sozialversicherung. In dem entschiedenen Fall aus der Praxis 
stellte der Geschäftsführer aus seinem Privatvermögen Sicherheiten zugunsten der Gläubiger der GmbH 
in Höhe von mehreren 100.000  zur Verfügung. Ferner war das Verhältnis zu den GmbH-



Gesellschaftern nicht nur durch besondere Fachkenntnisse, sondern darüber hinaus durch eine besonders 
ausgeprägte Dominanz seitens des Geschäftsführers gekennzeichnet. 
Die Richter kamen in diesem Fall zu dem Entschluss, dass hier trotz des Anstellungsvertrags keine bei-
tragspflichtige Beschäftigung vorlag. 
 
 
20. Haftung eines GmbH-Geschäftsführers 
 
Arbeitnehmeranteile: Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 29.9.2008 entschieden, dass 
das Nichtabführen von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung im Stadium der Insolvenzreife 
einer GmbH unter weiteren Voraussetzungen zu einem Schadensersatzanspruch der Einzugsstelle gegen 
den Geschäftsführer führen kann. 
Das ist insbesondere dann der Fall, wenn dieser an andere Gesellschaftsgläubiger trotz der Insolvenzrei-
fe Zahlungen geleistet hat, die nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar wa-
ren. 
 
Säumniszuschläge: Der wegen Vorenthaltung von Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung 
schadensersatzpflichtige Geschäftsführer einer GmbH haftet nach einem Beschluss des BGH vom 
14.7.2008 nicht für Säumniszuschläge.  
Er ist als Beitragsschuldner haftungsrechtlich für eine „Vorenthaltung“ von Arbeitnehmerbeiträgen zur 
Sozialversicherung verantwortlich. Er haftet jedoch nur für Beiträge im engeren Sinne, nicht dagegen 
für Säumniszuschläge. Sie können dem Geschäftsführer auch nicht, soweit sie auf Arbeitnehmerbeiträge 
entfallen, als pauschalierter Folgeschaden der Beitragsvorenthaltung in Rechnung gestellt werden. 
Der Anspruch auf Zahlung von Säumniszuschlägen – als Druckmittel wie als pauschalierter 
Schadensersatz – kann nur gegen den Beitragsschuldner, hier die GmbH, nicht aber gegen deren 
Geschäftsführer geltend gemacht werden. 
 
 
21. Schwarze Kassen grundsätzlich als Untreue zu bewerten  
 
Der Bundesgerichtshof hat mit seinem Urteil vom 29.8.2008 grundsätzlich klargestellt, dass das Führen 
von sog. „schwarzen Kassen“ den Tatbestand der Untreue gegenüber dem Unternehmen erfüllt. Wer 
seinem Unternehmen Mittel vorenthält und in verdeckten Kassen führt, entzieht ihm Vermögen und 
schädigt es. Selbst wenn die Unternehmensführung die Handlungen duldet, kann Untreue vorliegen, 
denn maßgeblich ist allein der Wille der Anteilseigner. 
Auch wenn der Mitarbeiter das Geld zugunsten des Unternehmens einsetzt – wie im entschiede-
nen Fall für die Zahlung von Schmiergeldern um einen Großauftrag zu erhalten – liegt Untreue 
vor. 
 
 
 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2009 = 1,62 % 
 1.7. – 31.12.2008 = 3,19 % 
 1.1. – 30.6.2008 = 3,32 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
-  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2009: 
Januar = 106,3 
2008: 
Dezember = 106,8; November = 106,5; Oktober = 107,0; 
September = 107,2; August = 107,3; Juli = 107,6; Juni = 107,0 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 



http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes 

  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


